
10. August 2022

BG Nr. 2022/086  

Bauherrschaft Marco Bucher, Neumattstrasse 30, 5734 Reinach

Grundeigentümer Marco und Yolanda Bucher, Neumattstrasse 30, 5734 Reinach

Projektverfasser Marco Bucher, Neumattstrasse 30, 5734 Reinach

Lage Parz. Nr. 2871, Geb. Nr. 1176, Neumattstrasse 30

Bauobjekt Dachsanierung, Einbau neues Dachfenster, Rückbau und Ersatz
Ölheizung durch Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Aussenaufstellung und
Neubau Geräte- und Werkstatt-Häuschen

   

BG Nr. 2022/078  

Bauherrschaft und
Grundeigentümer

Brigitta Baumann, Dürrenäscherstrasse 18, 5725 Leutwil

Projektverfasser Razionale Planung GmbH, Kentuckystrasse 23, 5734 Reinach

Lage Parz. Nr. 2913, Geb. Nr. 1233, Kentuckystrasse 25

Bauobjekt Rückbau und Ersatz Ölheizung durch Luft-Wasser-Wärmepumpe mit
Innenaufstellung

Oeffentliche Auflage:           12.08.2022 - 12.09.2022

Während der Bürozeiten in den Büros des Regionalzentrums Bau und Planung, Werkhof, Heuweg 11.

Einwendungen:

Gegen ein Baugesuch kann während der Auflagefrist beim Gemeinderat Reinach schriftlich Einwendung
erhoben werden. Die Einwendung muss vom Einwendenden selbst oder von einer von ihm bevollmächtigten
Person verfasst und unterzeichnet sein. Sie hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten, d.h. es ist
anzugeben, welchen Entscheid der Einwendende anstelle der nachgesuchten Baubewilligung beantragt und
es ist darzulegen, aus welchen Gründen der Einwendende diesen anderen Entscheid verlangt. Auf eine



Einwendung, die diesen Anforderungen nicht entspricht, kann nicht eingetreten werden.
 

Gesuch für die Nutzung von Grundwasser zu Heiz- und
Kühlzwecken für den Betrieb einer Wärmepumpe
Gesuchsteller:   Genossenschaft Migros Aara

Anlagen: 1 Grundwasserfassung und 1 Rückgabebrunnen auf der Parzelle Nr.
4166, Sandgasse 6 in Reinach (AG)

Förderleistung: 7.22 l/s (433 l/min) Heizen und Kühlen

Pumpenleistung: Pumpe 1: 7.22 l/s (433 l/min)

Das Nutzungsgesuch liegt gemäss § 28 des Wassernutzungsgesetzes vom 11. März 2008 (WnG) vom 12.
August bis 12. September 2022 während der Bürozeiten in den Büros des Regional-zentrums Bau und
Planung, Werkhof, Heuweg 11, zur Einsichtnahme auf.

Wer ein schutzwürdiges eigenes Interesse besitzt, kann innerhalb der Auflagefrist beim Departement Bau,
Verkehr und Umwelt, Abteilung für Umwelt, Buchenhof, Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau Einwendungen
erheben. Einwendungen sind schriftlich einzureichen und haben einen Antrag und eine Begründung zu
enthalten.

 


